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Gutachten

iiber den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch)

fiir das mit einem Brandschadenobjekt/Bauruine (ehemaliges Wohnhaus) bebaute
Grundstiick in 56332 Burgen, Mittelstrafle 6

4 Burgen/ Nr. 1628 Burgen 21 228 165 m?
Eigentlimer: Auftraggeber:
Siehe Beschluss Amtsgericht Koblenz

Karmeliterstral3e 14

56068 Koblenz
Aktenzeichen: - 21 K 33/23 - Zwangsversteigerungsverfahren
Wertermittlungsstichtag: 15. Februar 2024

Ausfertigungen
Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 33 Seiten. Zusitzlich 4 Anlagen, bestehend aus 14 ( Seiten (I-XIV).

Das Gutachten wurde in 8 Ausfertigungen erstellt, zusétzlich 1 Ausfertigung fiir den Unterzeichner.
Gesonderte Angaben: Gutachtentext insgesamt 46.184 Anschldgen- Anlage 1 Fotodokumentation mit 22 Fotos-
Anlage 2-5: 2 s/w-Kopie, 1 Farbkopien
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Gutachten Stichtag 15.02.2024 AG Koblenz - Az.: 21 K 33/23

1 Fragen zum Auftrag

Verkehrs- und
Geschiftslage:

Baulicher Zustand:

Baulasten:

Hausschwamm:

Nutzung des Objektes:

Energiepass:
Versicherungsschutz:
Gewerbebetrieb:

Zubehor:

Siehe u.a. unter Punkt 4.1
Einfache Wohnlage, bezogen auf die Ortslage.
Keine Geschiftslage.

Es handelt sich um ein ehemaliges Wohnhaus, dass
durch einen Brandschaden und Loschwasser stark
beschéddigt wurde. Es wurde eine nachtrigliches
Notdach errichtet, dass aufgrund seiner Ausfiihrung,
seine Funktion verloren hat. Entsprechend ist das
komplette Gebdude, den duBBeren Witterungseinfliissen
ausgesetzt. Der Zustand der gesamten baulichen Anlage
ist als desolat zu bezeichnen. Das Gebdude konnte
aufgrund von Einsturzgefahr der Zwischendecken nur
eingeschriankt begangen werden.

Weitere Angaben siehe Seite 21 des Gutachtens.

Die Auskuntft iiber eventuell vorhandene Baulasten
wurde angefragt.

e Lt telefonischer Auskunft der zustdndigen
Behorde, liegt keine Eintragung vor.

e Bezogen auf die besichtigten Aullenbauteile,
einhergehend mit Feuchtigkeitsschiden, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass im Bereich
von moglichen Holzbauteilen Hausschwamm
auftritt.

Leerstand.
Fiir das Objekt wurde kein Energiepass vorgelegt.
Keiner vorhanden.

In dem Objekt wird kein Gewerbebetrieb gefiihrt.

Es sind keine Zubehorsticke o0.4. vorhanden.
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Hausverwaltung:

Wohnpreisbindung:

Zusdtzlicher Hinweis
fiir das Gericht:

e Keine vorhanden.

Eine Wohnpreisbindung, liegt soweit bekannt wurde,
nicht vor.

Das Objekt wurde durch den Unterzeichner nur
teilweise von innen besichtigt. Durch die Schiden am
Gebaude, hilt der Unterzeichner, die Zwischendecke
des Obergeschosses fiir einsturzgefihrdet. Das
Zwischenpodest der Treppe vom Obergeschoss zum
Dachgeschoss ist teilweise eingebrochen.

Es ist nicht auszuschlieflen, dass tragende
Aullenbauteile des Mauerwerks einer
Materialermiidung erliegen und hierdurch die
Gefahr von korperlichen Verletzungen besteht.

Nach Auskunft der Antragstellerseite liegt eine
baubehordliche Anordnung mit einer
Nutzungsuntersagung vor. Ein schriftlicher Nachweis
wurde nicht vorgelegt.
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Gutachten Stichtag 15.02.2024 AG Koblenz - Az.: 21 K 33/23

2 Einleitung
Auftraggeber: Amtsgericht Koblenz
Karmeliterstral3e 14
56068 Koblenz
Grund der Gutachten- Verkehrswertermittlung im Rahmen des
erstellung: Zwangsversteigerungsverfahren 21 K 33/23.

Auftrag vom:

Ladung zum
Ortstermin:

Tag der Ortsbesichtigung:

Wertermittlungsstichtag:
Qualitétsstichtag:

Teilnehmer am
Ortstermin:

13.12.2023

Um diesen Auftrag sachgerecht durchfiihren zu kénnen,
war die Abhaltung eines Ortstermins erforderlich.

Der angesetzte Ortstermin fand termingerecht statt.

Die im Beschluss aufgefiihrten Beteiligten, wurden
rechtzeitig schriftlich, zu diesem Termin geladen:

-Gliaubiger/Antragsteller-
siche Beschluss

-Schuldner/Antragsgegner-
siche Beschluss

15. Februar 2024
15. Februar 2024
15. Februar 2024

m Beteiligte der Antragsteller
m der Unterzeichner nebst Mitarbeiterin
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3 Grunddaten / Allgemeine Angaben

Bewertungsobjekt:

Brandschadenobjekt/Bauruine (ehemaliges Wohnhaus)

56332 Burgen, Mittelstrafle 6

Eintragungen im Amtsgericht Koblenz
Grundbuch: Grundbuch von Burgen, Blatt 1628
Bestands- Lf. Gemarkung Flur Flurstiick  Lage Grofie
verzeichnis:
4 Burgen 21 228 Gebidude- und 165 m?
Freiflache
Mittelstrale 6
Abt. I: Eigentlimer:
-siche Grundbuch-
Abt. II: Die Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufthebung der
Gemeinschaft ist angeordnet (Amtsgericht Koblenz,
21 K 33/23); eingetragen am 09.08.2023.
Abt. III: Schuldverhiltnisse, soweit diese in Abt. III eingetragen

Vom Eigentiimer/
Beteiligten
erhaltene Unterlagen:

Erhebungen des
Unterzeichners:

sind, werden im Gutachten nicht beriicksichtigt.

e Keine.

Erkundung des planungsrechtlichen Zustands
Auszug aus der Bodenrichtwertkarte
Auskunft tiber Baulastsituation
Grundbuchstand

Auskunft iiber erschlieBungsbeitrags- und
kommunalabgabenrechtliche Situation
Nutzfldchenberechnung (nur iiberschligig)
Grundrisszeichnungen

Planunterlagen

Fotodokumentation

Teilungserklarung/Aufteilungsplan (bei Sondereigentum)

- Seite 6 von 33 -




Gutachten Stichtag 15.02.2024 AG Koblenz - Az.: 21 K 33/23

Wertermittlungs-
Grundlagen/
verwendete Literatur:

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und der
verbindlichen Bauleitplanung wurde nicht tiberpriift. Bei
dieser Wertermittlung, wird die formelle und materielle
Legalitét der baulichen Anlagen vorausgesetzt.

In dem Gutachten ist unterstellt, dass die
brandschutztechnischen Vorschriften, planmifig nach den
jeweiligen Richtlinien/Verordnungen (hier: LBauO-
Rheinland-Pfalz) ausgefiihrt sind.

Lageplan (Auszug aus der Liegenschaftskarte)
Grundbuchauszug

Grundstiicksmarktbericht

Mietspiegel der Stadt Koblenz

Preisspiegel ivd

Bodenrichtwertkarte

Fotos

fachspezifische Literatur

BauGB:

Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.
1 S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021
(BGBI. I S. 2939) geéndert worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 3.11.2017 1 3634

zuletzt gedndert durch Art. 2 G v. 8.8.2020 1 1728

52. Auflage 2021

BauNVO:

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom
14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) gedndert worden ist

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 21.11.2017 1 3786

Hinweis: Anderung durch Art. 2 G v. 14.6.2021 I 1802 (Nr. 33) textlich
nachgewiesen, dokumentarisch noch nicht abschlieend bearbeitet
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ImmoWertV 2021

Verordnung iiber die Grundsétze fiir die Ermittlung der
Verkehrswerte von Immobilien und der fiir die Wertermittlung
erforderlichen Daten —-Immobilienwertermittlungsverordnung-
ImmoWertV vom 14. Juli 2021

Auf Grund des § 199 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung der
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634)

Die Anwendung der ImmoWertV 2021 gilt ab dem 01.01.2022 und ist
ab Verdéffentlichung des aktuellen LGMB RLP 2023 (veroffentlicht
Miirz 2023) zwingend anzuwenden.

WertR:
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien fiir die Ermittlung der
Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstiicken von 2006.

BGB:

Biirgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom

2. Januar 2002 (BGBI. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch
Artikel 12 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBI. I S. 3338) geédndert
worden ist

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 2.1.2002 1 42, 2909, 2003, 738;
zuletzt gedndert durch Art. 4 Abs. 6 G v. 7.5.2021 1 850

GEG 2020
Seit 1. November 2020 gilt das Gebadudeenergiegesetz ,,GEG 2020 (BGBt
2020, 17-28 — 1794).

Das GEG tritt am 1. November 2020 in Kraft. Das bisherige
Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die bisherige Energieeinsparverordnung
(EnEV) und das bisherige Erneuerbare-Energien-Wérmegesetz
(EEWérmeG) treten mit dem Inkrafttreten des GEG aufler Kratft.

WoFlV:
Wohnflachenverordnung — Verordnung zur Berechnung der Wohnflache
vom 25. November 2003 (BGBI. I S. 2346)

BetrKV:

Betriebskostenverordnung — Verordnung iiber die Aufstellung von
Betriebskosten vom 25. November 2003 (BGBI. I S. 2346, 2347)
die durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBI. I S. 958)
gedndert wurde (Stand 2020)

WMR:

Wohnfldchen- und Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhéngigen
Wohnflachenberechnung und Mietwertermittlung vom 18. Juli 2007 ([1],
Kapitel 2.12.4)

NHK 2010 sowie die Richtlinie des Sachwertes (SW_RL)
e  Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010);
e  Sachwertrichtlinie
des Bundes und dem Runderlass des Bundesministeriums fiir
Verkehr-, Bau- und Wohnungswesen vom 05.09.2012
(Az.: SW 11-4124.4/2)
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4 Grundstiicksbeschreibung
4.1 Umfeld
Bundesland: Rheinland-Pfalz; Landeshauptstadt Mainz

Kreis:

Ort und Einwohnerzahl:

Lage:
(Quelle: geoportal.rlp.de)

Mayen-Koblenz

56332 Burgen
ca. 800 Einwohner Gemeinde Burgen
zugehorig zu Verbandsgemeinde Rhein-Mosel
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Das zu bewertende Grundstiick liegt in der Gemeinde
Burgen und ist dem Ortskern zugehdrig.

Die Verkehrsanbindung ist als méaBig zu bezeichnen.
A 48 Trier — Koblenz: ca. 20 km Entfernung

A 61 Mainz — Koblenz: ca. 15 km Entfernung

B 49 Treis-Karden -Koblenz: ca. 300 m Entfernung.

Offentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) befinden sich

in der ndheren Umgebung.
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Der Hauptbahnhof Koblenz befindet sich in ca. 40 km
Entfernung mit I[CE-Anbindung.

Einkaufsméglichkeiten:  In Burgen sind eingeschrankt Geschifte des tdglichen
Bedarfs (nur Biackerei) vorhanden. Die ndchsten
Einkaufsmdglichkeiten befinden sich in Treis-Karden
und in Alken (ca. 7 km Entfernung).

Soziale Einrichtungen, Ein Kindergarten sowie eine Grundschule befinden sich
Erholungsanlagen: in Burgen. Weiterfithrende Schulen kdnnen in Treis-
Karden besucht werden.

Erholungsanlagen: In der ndheren Umgebung befinden
sich diverse Wanderwege und Radwege.

Wohn-/Geschéftslage: Einfache Wohnlage, keine Geschéftslage bezogen auf
das Bewertungsobjekt.

Art der Bebauung: Die umliegende Bebauung setzt sich aus einer
wohnwirtschaftlichen Nutzung (alte Ortskernlage)
zusammen.

e 2 geschossige Bebauung mit ausgebauten
Dachgeschossen.
e geschlossene Bauweise.

Foto: Umliegende Bebauung Foto: Umliegende Bebauung

Immissionen: Wihrend des Ortstermins waren lagetypische normale
Immissionen vorhanden.

Sonstiges: Enge StraBBenflihrung, eingeschrinkte PK W-Zufahrt.
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4.2 Grundstiickseigenschaften

Zur Orientierung:

(Lageplan unmaBstiblich)
Flurstiick
Grundstiicksgrof3e:
Gestalt und Form:
Bebauung:
Sonstiges:

Topographische
Grundstiickslage:

Bodenbeschaffenheit:

(Baugrund, Grundwasser
augenscheinlich ersicht-
lich)

165 m?

UnregelmiBige Grundstiicksform.
Wohnhaus

e Reihengrundstiickslage.

Das Bewertungsgrundstiick ist weitgehend eben.

In dieser Wertermittlung ist eine lagetibliche
Baugrundsituation insoweit berticksichtigt, wie sie in die
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen
ist.

Dartiber hinausgehende vertiefende
Bodenuntersuchungen bzw. Nachforschungen wurden
auftragsgemal nicht vorgenommen. Es werden in dieser
Wertermittlung ungestorte und kontaminierungsfreie
Bodenverhiéltnisse ohne Grundwassereinfliisse unterstellt.
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Altlasten:

Allgemeine Hinweise zu Altlasten und Verunreinigungen im
Gebiiude:

Altlasten, altlastverdédchtige Flachen und schédliche
Bodenverdanderungen sind im Gesetz zum Schutz vor schddlichen
Bodenverdanderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG)
definiert. Sie werden durch die zustéindigen Behorden im
Altlastenkataster erfasst, vorausgesetzt, dass eine Kontamination durch
Schadstoffe durch Boden- und/oder Grundwasseruntersuchungen
eindeutig nachgewiesen wurde.

Gibt es nur Hinweise auf eine Kontamination, wird die Flache als
Altlastenverdachtsfliche bezeichnet. Die Ersterfassung erfolgt im
Allgemeinen aufgrund historischer Recherchen, bei Vorliegen eines
Anhaltspunkts durch Begehung, Aktenrecherche oder historische
Luftbildauswertungen. Nicht jede Altablagerung oder jeder Altstandort
ist auch eine Altlast.

Allgemeinhinweis

Altlastenuntersuchungen des Grund und Bodens und weitere
technische Untersuchungen der Gebédude auf Schadstoffe, liegen
auBerhalb des iiblichen Umfangs einer Grundstiickswertermittlung.
Der Sachverstindige wurde daher im Rahmen der Gutachtenerstattung
nicht beauftragt Bodenuntersuchungen durchzufiihren bzw.
durchfiihren zu lassen.

Im Rahmen der Ableitung des Verkehrswertes, ist zu unterstellen,
dass die Bewertungsgrundstiicke frei von Altlasten sind.

Grenzverhéltnisse,

nachbarliche

Gemeinsamkeiten: Grenzbebauung vorhanden.
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4.3 ErschlieBungszustand

Stral3enart: Das Grundstiick ist iiber die ,,Mittelstral3e* erschlossen.
Bei der v.g. Strafle handelt es sich um eine 6ffentliche
Gemeindestralle mit reinem Anliegerverkehr.

Ubersichtskarte:
Quelle: www.geoportal.rlp.de
Stralenausbau: Die Stral3e ist voll ausgebaut;

Fahrbahn mit Pflastersteinen befestigt.
Keine Gehwegefilihrung vorhanden.

Vermutlich vorhandene

Ver- und Entsorgungs-
anschlisse: Wasser, Strom, Kanal, Telefon.
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ErschlieBungsbeitrage/
Abgabensituation:

Gemif Auskunft! der zustéindigen Behorde sind die
ErschlieBungsbeitrdge nach den §§127 ff. BauBG fiir die
vorhandenen ErschlieBungsmafBnahmen derzeit
abgerechnet und bezahlt.
e Derzeit sind keine Ausbaubeitriige zu zahlen. Uber
einen Zeitpunkt des weiteren Ausbaus kénnen
derzeit keine Aussage getroffen werden.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass noch
Betrige oder Gebiihren anfallen konnen, die nicht
bekannt geworden sind.

Gesonderter Hinweis:

Aufgrund der Verfahrenslinge eines
Zwangsversteigerungsverfahren, wird potenziellen
Ersteigerern angeraten, die v.g. Auskiinfte vor dem
jeweiligen Versteigerungstermin, nochmals abzufragen.

1414

! Die Informationen zur privatrechtlichen und 6ffentlich-rechtlichen Situation wurden telefonisch oder schriftlich
eingeholt. Es wird angeraten, vor einer vermdgensmafigen Disposition, beziiglich des Bewertungsobjekts, zu
diesen Angaben von der jeweiligen zustdndigen Stelle eine schriftliche Bestitigung einzuholen.
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4.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und
Belastungen)
Grundbuch gesicherte Das Grundbuch wurde vom Unterzeichner eingesehen.
Belastungen: (Stand: 13.12.2023)
Eintragungen in Abt. II: Unter Punkt 3 bereits aufgefiihrt.
Baulastenverzeichnis: Gemaf telefonischer Auskunft' der zustindigen Behorde,
besteht keine Baulasteintragung zum
Bewertungsstichtag.
Denkmalschutz: In die Denkmalschutzliste wurde eingesehen.

In dem nachrichtlichen Verzeichnis der Kulturdenkmaéler
RLP (Kreis Mayen-Koblenz) ist das Gebdude wie folgt
aufgefiihrt:

Mittelstralle 6
Fachwerkhaus, tlw. massiv, wohl 18. Jh., evtl. alter.

Anmerkung:

Das Bewertungsobjekt ist in der Ortlichkeit mit der
postalischen Adresse ,,Mittelstrale 6* benannt.

Es handelt sich in der Ortlichkeit nicht um ein
Fachwerkhaus. Das angrenzende Objekt Mittelstral3e 8,
ist ab Obergeschoss als Fachwerkhaus ausgefiihrt.

Im Rahmen der vorliegenden Verfahrensangelegenheit,
kann nicht geklirt werden, inwieweit hier eine
Verwechslung der Gebédude vorliegt.

Im Landesdenkmalschutzgesetz RLP (vom 13.11.2008)
wird unter § 14 Wiederherstellung und Erhaltung,
Ersatzvornahme, auf die Abséitze 2 und 3 verwiesen.

2) Eigentiimer und sonstige Verfiigungsberechtigte, die
die Erhaltung eines geschiitzten Kulturdenkmals dadurch
gefdhrden, dass sie im Rahmen des Zumutbaren
vorhandene Schiden oder Méngel nicht beseitigen oder
keine Vorsorge zur Verhinderung von Schaden und
Mingeln treffen, haben nach Anordnung der unteren
Denkmalschutzbehdrde die erforderlichen
ErhaltungsmaBnahmen durchzufiihren.
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Andere Berechtigte konnen zur Duldung verpflichtet
werden.

(3) Fiir die Durchfiihrung der MaBBnahmen nach den
Absitzen 1 und 2 kann die untere Denkmalschutzbehorde
eine angemessene Frist setzen. Wird eine Anordnung
nach Absatz 1 oder 2 nicht, im Falle des Satzes 1 nicht
innerhalb der Frist, befolgt, kann die untere
Denkmalschutzbehorde die erforderlichen

Mafnahmen nach Maf3gabe der Bestimmungen des
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes von einem
Dritten durchfiihren lassen oder selbst durchfiihren. Bei
Gefahr im Verzug kann die untere
Denkmalschutzbehdrde unmittelbar tdtig werden; das
gleiche gilt, wenn der Eigentiimer oder sonstige
Verfligungsberechtigte nicht rechtzeitig ermittelt werden
kann.

Nicht eingetragene
Rechte und Belastungen: Dem Unterzeichner sind keine bekannt geworden.

Bodenordnungs- In Abteilung IT des Grundbuchs ist kein entsprechender

verfahren: Vermerk eingetragen. Es wird ohne weitere Priifung
davon ausgegangen, dass das Bewertungsobjekt in kein
Bodenordnungsverfahren einbezogen ist.
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4.5 Planungs- und Entwicklungszustand

Darstellung im Flachennutzungsplan/Bebauungsplan:

Im rechtswirksamen Flachennutzungsplan der zustdndigen Verbandsgemeinde, ist
der Bereich des zu bewertenden Grundstiicks vermutlich als ,,Kerngebiet oder
gemischte Baufliche* dargestellt.

Fiir die Ortsgemeinde Burgen liegt eine Erhaltungs- und Gestaltungssatzung vor
(rechtskriftig seit 02.03.1998).

Entwicklungszustand: Baureifes Land'.
1717
! Die Entwicklungszustinde von Grund und Boden sind in § 3 ImmoWertV 2021 definiert. Sie werden dort in 4
Stufen eingeteilt:
Flachen der Land- und Forstwirtschaft
Bauerwartungsland
Rohbauland

Baureifes Land
Baureifes Land — Definition § 3 ImmoWertV 2021, Absatz 4- sind Flachen, die nach 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften baulich nutzbar sind.
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4.6 Vorhandene Bebauung

Derzeitige Nutzung: Das Grundstiick ist mit einem ehemaligen Wohnhaus
bebaut, dass einem Brandschaden unterlag.
o Leerstandsgebaude seit 04.10.2021

Die vorhandene Bebauung entspricht, hinsichtlich der
Art und dem Mal der baulichen Nutzung, der
Zulidssigkeit (ist zu unterstellen).

Zukiinftige wirtschaft-

lichste Nutzung: Die baulichen Anlagen befinden sich aufgrund des
Brandschadens in einem stark beeintrachtigten sowie
z.T. in einem zerstorten Pflege- und
Unterhaltungszustand.
Aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist eine
Liquidation des Gebédudes gegeben.
Die wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist abgelaufen.
Ein wirtschaftlich denkender Markteilnehmer wird eine
Generalsanierung nicht vornehmen, da die
Altbausubstanz in ihrer Ausfiithrungsart sowie
vorhandenen Feuchtigkeitsschdden und in ihrer
Grundrissgestaltung eine fachgerechte Sanierung nicht
zuldsst.
Es handelt sich somit um ein Liquidationsobjekt.

Hinweis:

Inwieweit das Gebdude tatsédchlich abgerissen werden
darf, kann nur tber die Untere Denkmalschutzbehorde
(Sitz Kreisverwaltung Mayen-Koblenz) erfragt werden.

Aus bewertungstechnischer Sicht, ist fiir die Ableitung
des Verkehrswertes das Liquidationsverfahren
anzuwenden.

Auch wenn das Gebidude faktisch nicht abgerissen
werden diirfte, ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten
ein Wiederaufbau / Wiederherstellung nicht fiir einen
Eigentiimer wirtschaftlich tragbar.
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5 Gebiudebeschreibung

5.1 Gebaudedaten

Grundlage fiir die Gebaudebeschreibung sind die Erhebungen im Rahmen der
Ortsbesichtigung.
Die Wohnfldche wurde nicht ermittelt.

Die Gebidude und AuBBenanlagen werden (nur) insoweit beschrieben, wie es fiir die
Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die
offensichtlichen und vorherrschenden Ausfiihrungen und Ausstattungen
beschrieben. In einzelnen Bereichen konnen Abweichungen auftreten, die dann
allerdings nicht werterheblich sind.

Angaben iiber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden
Unterlagen, Hinweisen wéhrend des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der
iiblichen Ausfiihrung im Baujahr.

Die Funktionsféhigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen
Ausstattungen / Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht gepriift;
im Gutachten wird die Funktionsfdhigkeit unterstellt.

Baumingel und -schiaden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstorungsfrei, d.h.
offensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der
ggf. vorhandenen Bauschdden und Bauméngel auf den Verkehrswert nur pauschal
beriicksichtigt worden.

Es wird ggf. empfohlen, eine diesbeziiglich vertiefende Untersuchung anstellen zu

lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schéadlinge sowie iiber
gesundheitsschidigende Baumaterialien wurden nicht durchgefiihrt.
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Art der Gebdude: Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um ein ehemaliges
Wohnhaus, dass teilunterkellert, zweigeschossig mit
ausgebautem Dachgeschoss vor dem Brandschaden errichtet
war.

¢ Eine Begehung konnte aufgrund von Einsturzgefahr
(Zwischendecke 0.4.) nur eingeschréinkt erfolgen.

Baujahr: Lt. Aussage Eigentiimer/Beteiligte um 1900.

Modernisierung/ e Lt. Angabe der Beteiligten am Ortstermin, hat eine

Chronologie: Renovierung des Objektes 1993 stattgefunden. Im Jahr
2012 hat ein Dachausbau mit erneuern des Dachstuhls
stattgefunden.

e Durch einen Brand am 04.10.2012 wurde das Gebéude,
auch unter dem Einfluss des Loschwassers tiberwiegend
zerstort.

e Fin Wiederaufbau konnte nicht stattfinden, da das
Gebdude unterversichert gewesen ist.

e In Eigenregie wurde eine Art Notdach mit PE-Folie
hergestellt, um die duBeren Witterungseinfliisse
einzuddmmen. Diese Notabdichtung ist materialbedingt
zerstort, sodass seit einem unbekannten Zeitraum wieder
Regenwasser in das Gebaude eindringt.

Besichtigungs-

umfang: Es konnte der Flur im Erdgeschoss, der Treppenaufgang zum
Dachgeschoss sowie die Dachgeschossfliche besichtigt werden.
Eine Begehung des Kellergeschosses war nicht gegeben.

Anmerkung: Die nachfolgenden Angaben beruhen auf Unterstellungen aus
dem Ortstermin und den Angaben der Beteiligten. Diese
konnen ggfls. tatsichlich abweichen.

Hinweis: Alle Angaben zur Ausstattung/Ausfiihrung die nicht

augenscheinlich zu ersehen sind, wurden durch den
Unterzeichner unterstellt.

- Seite 20 von 33 -



Gutachten Stichtag 15.02.2024 AG Koblenz - Az.: 21 K 33/23

5.2 Ausstattung und Ausfithrung

e Alle Angaben basieren auf Unterstellungen aus dem Ortstermin.

Konstruktionsart:
Fundament:
Umfassungswinde:

Innenwinde:

Fassadengestaltung:

Decken:

Fullboden (Unterbau):

Treppe:

Dach:
Dachentwésserung:
Schornstein(e):
Installationen:
Heizungs-
installationen:

Warmwasser-
versorgung:

Tiiren:

Massivbauweise.

Bruchstein.

Bruchstein/Mauerwerk.

Teilmassiv (Fachwerk mit Ausmauerung).
Sichtbruchstein, Grenzwand teilverputzt.

Uber dem Kellergeschoss als Gewdlbedecke, ansonsten als
Holzbalkendecken ausgefiihrt.

Kellergeschoss: Lehmboden
Ab Erdgeschoss: Holzkonstruktion.

Massive Treppe mit Fliesenbelag.

0.A.
0.A.

0.A.

e Keine.

Keine.

e Hauseingangstiire in Holzrahmen mit Einfachverglasung.
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Fenster:

Fensterbanke:

Rollldden:

Besondere
Bauteile:

Belichtung:
Sonstiges:

Besondere
Einrichtungen:

Unterhaltungsstau:

Besondere
objektspezifische

Grundstiicksmerkmale:

Bauschaden/
Bauméngel:

Zustand:

e Kunststoffrahmen mit Doppelverglasung.

0.A.
Naturstein.

innen:
Aullen:

Keine.

e Keine.

0.A.

Keine.

Es ist erheblicher Unterhaltungsstau vorhanden.
Eine Sanierung ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht
gegeben.

» Durch den abgéngigen Zustand des Gebaudes, wére
eine Entkernung bis auf die Grundmauer/Aullenfassade
vorzunehmen. Die Zwischendecken sind komplett
abzubrechen und statisch neu herzustellen.

» Aufgrund des Gesamtbildes ist das Objekt
wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren.

» Die Bausubstanz hat durch Feuchtigkeitsschaden stark
gelitten. Es ist von aufsteigender Feuchtigkeit im
Kellergeschoss auszugehen.

Unter Berticksichtigung der v.g. Punkte ist das
Bewertungsobjekt als ,,Bauruine* anzusprechen.

Das Objekt steht seit dem Brandschaden (2021) leer.
Eine wohnwirtschaftliche Nutzung ist nicht gegeben. Die
wirtschaftliche und technische Restnutzungsdauer des
Gebadudes ist abgelaufen.
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5.3 Grundrissbeschreibung

5.3.1 Grundrisseinteilung, Ausstattungsmerkmale

e Die als Anlage verwendeten Grundrisszeichnungen/Skizzen sind bedingt durch Kopiervorgéinge
nicht mafistabsgetreu. Es kann zu Abweichungen in der Grundrissaufteilung gegentiiber der
Ortlichkeit kommen.

Hinweis: Nachfolgend ist der Zustand zum Qualitiits =
Wertermittlungsstichtag beschrieben.

Aufgrund des baufiilligen Zustandes, erfolgt keine
Einzelraumbeschreibung.

Lage im Gebéude: Kellergeschoss: Kellerrdume
Erd-/Ober-/Dachgeschoss: ehemalige Wohnraume

Abgeschlossenheit: ~ Das Objekt ist nach Wohnungseigentumsgesetz
(WEQ) nicht abgeschlossen.

Wohnflédche: Wurde nicht ermittelt.
Grundriss-

gestaltung: 0.A.
Gesamtausstattungs-

standard: 0.A.

Lichte Raumhohen: 0.A.

Sonstiges: 0.A.
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5.4 Weitere Grundstiicks- und Gebaudedaten

Nebengebiude: Keine vorhanden.

Mietverhiltnisse:  Unter Punkt 1 bereits aufgefiihrt.

5.5 Aullenanlagen

Ver- und Vermutlich vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen
Entsorgungs- vom Hausanschluss bis an das 6ffentliche Netz:
anlagen: Wasser, Kanal, Strom.

Befestigte

Flachen: Das Grundstiick ist weitgehend tiberbaut.
Einfriedungen: o Keine.

Gartenanlage /

Aufwuchs: Keiner vorhanden.

Sonstiges: 0.A.

Zustand: Die Aullenanlagen befinden sich in einem vernachlissigten
baulichen Pflege- und Unterhaltungszustand und stellen keinen
Wert da.
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6 Verkehrswertermittlung

Ermittlung des Verkehrswertes fiir das mit einem Brandschadenobjekt/Bauruine
(ehemaliges Wohnhaus) bebaute Grundstiick in 56332 Burgen, Mittelstralle 6

1fd. Grundbuch/ Gemarkung | Flur | Flurstiick | Grundstiicksgrof3e

Nr. Blatt-Nr.

4 Burgen/ Burgen 21 228 165 m?
Nr. 1628

ALLGEMEINES

Definition des Verkehrswertes gemal} §194 BauGB

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich
die Ermittlung bezieht, im gewdhnlichen Geschéftsverkehr, nach den rechtlichen
Gegebenheiten und tatsdchlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und
der Lage des Grundstiicks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne
Riicksicht auf ungewdhnliche oder personliche Verhéltnisse zu erzielen wire.

6.1 Auswahl des Wertermittlungsverfahrens

Zur Ermittlung des Verkehrswerts sind das Vergleichwertverfahren, das
Ertragswertverfahren, das Sachwerfverfahren oder mehrere dieser Verfahren
heranzuziehen. Der Verkehrswert ist aus dem Ergebnis des herangezogenen
Verfahrens unter Berticksichtigung der Lage auf dem Grundstiicksmarkt zu
bemessen. Sind mehrere Verfahren herangezogen worden, ist der Verkehrswert aus
den Ergebnissen der angewandten Verfahren unter Wiirdigung ihrer
Aussagefahigkeit zu bemessen.

Die Verfahren sind nach der Art des Gegenstandes der Wertermittlung unter
Berticksichtigung der im gewo6hnlichen Geschiftsverkehr bestehenden
Gepflogenheiten und der sonstigen Umsténde des Einzelfalles zu wéhlen; die Wahl
ist zu begriinden.!

In der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV 2021) werden die 3
Hauptverfahren beschrieben, die zur Ermittlung des Verkehrswerts fiihren.

2525
' (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21)
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Beschrieben werden das Vergleichwertverfahren, das Ertragswertverfahren und das
Sachwertverfahren.

Zur Anwendung des Vergleichswertverfahrens, miissen ausreichend viele
Vergleichsgrundstiicke und Vergleichspreise zu Verfligung stehen, womit das
Bewertungsobjekt hinreichend verglichen werden kann.

Das Vergleichswertverfahren fiihrt bei tatsachlich vergleichbarer Objekte
unmittelbar zum Verkehrswert.

Das Ertragswertverfahren findet seine Anwendung, wenn bei der Kaufpreisbildung
der nachhaltig erzielbare Ertrag im Vordergrund steht. Das Ertragswertverfahren ist
fiir solche Objekte geeignet, deren Verzinsung des investierten Kapitals bei er
Preisbildung im gewdhnlichen Geschiftsverkehr ausschlaggebend ist.

Vorwiegend handelt es sich um Eigentumswohnungen, Mehrfamilienwohnhéuser,
Wohn- und Geschéftshéuser.

Der Ertragswert ermittelt sich tiber die Summe des Bodenwertes und des
Ertragswertes der baulichen und sonstigen Anlagen.

Das Sachwertverfahren findet in der Regel seine Anwendung bei
Bewertungsobjekten, deren Ertridge nicht im Vordergrund stehen und die zur
personlichen Eigennutzung bestimmt sind. Bei der Anwendung des
Sachwertverfahrens sind die Herstellungskosten im gewohnlichen Geschéftsverkehr
wertbestimmend. Vorwiegend handelt es sich um Einfamilienhduser und
Zweifamilienhduser sowie um selbst genutzte Eigentumswohnungen.

Sach- und Ertragswertverfahren fiihren im Gegensatz zum Vergleichswertverfahren
im Regelfall nicht unmittelbar zum Verkehrswert.

Der jeweils ermittelte Sach- oder Ertragswert ist deshalb unter Berlicksichtigung der
Gegebenheiten des oOrtlichen Grundstiicksmarktes an den Verkehrswert anzupassen.

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen
bzw. vom Ertragswert der baulichen Anlagen zu ermitteln.

e Aufgrund der Beschaffenheit des Gebdudes in Verbindung mit der Lage, der
Ausfiihrung und der unterstellten Folgenutzung, ist das vorliegende Objekt
vorwiegend als Sachwertobjekt fiir die Eigennutzung anzusehen.

e Wie eingangs aufgefiihrt, handelt es sich aus bewertungstechnischer
Sichtweise um ein Liquidationsobjekt.

Anmerkung:
Um den Nachweis zu fiihren, inwiefern die Gebédude einer Liquidation unterliegen,

kann eine fiktive Sachwertberechnung und/oder auch eine Ertragswertberechnung
durchgefiihrt werden.
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Da auch fiir einen Laien allein anhand der Fotodokumentation zu erkennen ist, dass
das Objekt weder bewohnbar noch sanierungsfahig ist, wird nur der Bodenwert
abgeleitet. Parallel werden die Abrisskosten ermittelt. Die Abrisskosten werden
sodann vom Bodenwert in Abzug gebracht.

Zitat'... ,Beim Vorliegen von unrentierlichen baulichen Anlagen —wenn also sowohl
die derzeitige Nutzung als auch eine Umwandlung nicht rentierlich ist- (insbesondere
bei negativem Ertrag der baulichen Anlagen) wiirde jeder wirtschaftlich verniinftig
handelnde Marktteilnehmer die sofortige Freilegung des Grundstiicks und dadurch die
Herbeifiihrung einer rentierlichen Nutzung des Bodenwertes vorbereiten. Ist eine
unmittelbare Freilegung des Grundstiicks moglich, so ist das
Liquidationswertverfahren anzuwenden.*

Ein mit unrentierlich (aber unmittelbar zu beseitigen) baulichen Anlagen bebautes
Grundstiick besitzt im Vergleich zu einem unbebauten, aber vergleichbaren
Grundstiick, einen Minderwert, der darin zu begriinden ist, dass zur Herbeifiihrung
einer (z.B. mit dem Nachbargrundstiick) rentierlichen Nutzung des Grund und Bodens
(Bodenwerts) Freilegungsaufwendungen erforderlich sind.

In § 43 Abs. 1 ImmoWertV2021 wird diesbeziiglich geregelt:

Ist alsbald mit einem Abriss von baulichen Anlagen zu rechnen, ist der Bodenwert um

die tiblichen Freilegungskosten zu mindern, soweit sie im gewohnlichen

Geschiftsverkehr beriicksichtigt werden. Von einer alsbaldigen Freilegung kann

ausgegangen werden, wenn

1. die baulichen Anlagen nicht mehr nutzbar sind oder

2. der nicht abgezinste Bodenwert ohne Beriicksichtigung der Freilegungskosten
den im Ertragswertverfahren (§§ 27-34 ImmoWertV 21) ermittelten Ertragswert
erreicht oder iibersteigt.

Ein erhebliches Abweichen der tatsédchlichen von der nach § 8 Absatz 1 ff

mafgeblichen Nutzung, wie insbesondere eine erhebliche Beeintrachtigung der

Nutzbarkeit durch vorhandene bauliche Anlagen auf einem Grundstiick, ist bei der

Ermittlung des Bodenwerts zu beriicksichtigen, soweit dies dem gewdhnlichen

Geschiéftsverkehr entspricht.

Die Anwendung des Liquidationsverfahrens setzt voraus, dass
e FEine unrentierliche Grundstiickssituation gegeben ist
(Bodenwertverzinsung>Jahresreinertrag)
e Ein Abbruch wirtschaftlicher als eine Umnutzung ist
e der Abbruch jederzeit tatsachlich und rechtlich moglich ist und
e der Abbruch wirtschaftlich verniinftig ist (Bodenwert > Freilegungskosten)

2727
! Sprengnetter Band IV Seite 6/6/3/1
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Schemata: fiir unrentierliche bauliche Anlagen (Quelle: Sprengnetter Band IV)
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6.2 Ermittlung des Bodenwertes

Nach der Wertermittlungsverordnung ist der Bodenwert in der Regel im
Vergleichwertverfahren zu ermitteln (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21).

Neben oder an Stelle von Vergleichspreisen konnen auch geeignete Bodenrichtwerte
zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21).
Zur Ableitung und Veroffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten
Kaufpreisen sind die Gutachterausschiisse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m.
§ 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens fiir eine Mehrheit
von Grundstiicken, die zur Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, fiir die im
Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhéltnisse vorliegen. Er ist bezogen auf
Quadratmeter Grundstiicksflaiche. Abweichungen eines einzelnen Grundstiicks von
dem Richtwertgrundstiick in den wertbeeinflussenden Umstidnden (wie
ErschlieBungszustand, spezielle Lage, Art und MaB3 der baulichen Nutzung,
Bodenbeschaffenheit, Grundstiicksgestalt) bewirken in der Regel entsprechende
Abweichungen seines Verkehrswertes von dem Bodenwert.

Das zu bewertende Flurstick befindet sich in der Richtwertzone 1000.

L 0,40 €/m” (8230) LEJF
I Y

GF

45 €/m? (1000) :
BbHM300 ==t |

(5000) SF G

“U,90€/m? (6680)LF GR'40

0,40 g.m-' \R180)LF F/

1.00 €m? (6028) LFIA 49
-y

N
70 €/m* (2000)%7 _
L AR 1:: .«l &aN } / e r\_\;ﬂmn.h

Auszug aus der Bodenrichtwertkarte (geoportal.rlp.de)
Stichtag 01.01.2024
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Der zustidndige Gutachterausschuss fiir Grundstiickswerte fiir den Kreis Mayen-
Koblenz, weist fiir die 0.g. Zone folgenden erschlieBungsbeitragsfreien (ebf.)
Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2024 aus:

45,00 €/m?
B —-bf-M-300

Erlduterungen zur Richtwertdefinition:

Bodenrichtwert: = 45,00 €/m?
Entwicklungsstufe: B Baureifes Land, beitragsfrei
Art der Nutzung: M Mischgebiet

Art der Bebauung:
Art der Bauweise:
Geschosszahl:
Geschossflichenzahl: =
Grundstiickstiefe:
Grundstiicksgrof3e 300 | = 300 m?

Flurstiick 228

Die Merkmale des Richtwertgrundstiickes unterscheiden sich, gegeniiber dem
Bewertungsgrundstiick, in der Grundstiicksgrof3e.

Aufgrund der GrundstiicksgréBe des Bewertungsgrundstiicks (165 m?) gegeniiber dem
Richtwertgrundstiick (300 m?), erfolgt ein individueller Zuschlag von 5 %!.

e Fiir das Bewertungsgrundstiick ermittelt sich somit ein Bodenwert, in Hohe von
rd. 45,00 EUR/m? x 1,05 (+ 5 % bzw. Faktor 1,05) = 47,00 EUR/m?.

Folgende weitere Einflussfaktoren wirken sich wertmindernd/werterhohend auf den
Bodenwert aus:
e Keine.

3030

! Es liegen keine abgeleiteten Umrechnungskoeffizienten (fiir unterschiedliche GrundstiicksgroBen) des
zustiandigen Gutachterausschusses fiir die Abhéngigkeit des Bodenwertes von der Grundstiicksgré3e vor. Im
Landesgrundstiicksmarktbericht 2023 werden Grundstiicksgroen-Umrechnungskoeffizienten fiir Rheinland-
Pfalz ausgewiesen, die flaichendeckende Anwendung finden kdnnen.

Richtwertgrundstiick 300 m? = Umrechnungskoeffizient 1,05

Bewertungsgrundstiick 165 m? = Umrechnungskoeffizient 1,11

Umrechnungskoeffizient: 1,11 /1,05 = 1,06; Zuschlag in Héhe von 6 %.
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Der Bodenwert des Bewertungsgrundstiickes ,,Mittelstra3e 6%, wird zum
Wertermittlungsstichtag den 15.02.2024 wie folgt ermittelt:

Grundbuch von Burgen, Blatt 1628

Lfd. Flur | Flurstiick Grundstiicksgrofe Grundstiickswert rd.
Nr. X
Bodenwertansatz
4 21 | 228 165 m? x 47,00 €/m? 7.755,00 EUR
Rd. 8.000,00 EUR
Flurstiick 228

Wie eingangs ausgefiihrt, ist das Flurstiick 228 mit einem ehemaligen Wohnhaus
bebaut, dass durch einen Brandschaden in Verbindung mit Loschwasser und
Niederschlagswasser, bis auf die AuBlenfassaden nahezu zerstort ist, bebaut.

Das Objekt ist der Liquidation zu unterziehen.

e Im Rahmen einer Plausibilisierung liber eine Sachwertberechnung, liegen die in
Abzug zu bringenden Sanierungskosten hoher, als der verbleibende Restwert
aus den baulichen Anlagen und dem Bodenwert.

e Gleiches gilt bei einer Plausibilisierung liber das Ertragswertverfahren. Wie
eingangs ausgefiihrt, kann keine Vermietung (IST-Zustand) standfinden. Somit
wird kein Ertrag aus dem Gebéaude erzielt. Eine Bodenwertverzinsung findet
weiterhin statt und es entstehen zusitzlich Kosten aus dem Grundstiick. Somit
ist der Ertrag negativ.

Entsprechend sind vom Bodenwert die Freilegungskosten/Abrisskosten des Gebdudes

in Abzug zu bringen.
Die Bebauung! hat eine BGF von rd. 370 m? x rd. 197,00 €/m? = rd. 73.000,00 EUR

Bodenwert = 8.000,00 € - Abrisskosten 73.000,00 € = - 65.000,00 € (negativer
Restwert = 0,00 €)

3131
! Wohnhaus GF rd. 140 m? x 2 Geschosse = 280 m> BGF + KG (geschiitzt 1/3 der GF) 93 m> BGF=

rd. 370,00 m? BGF; der Anteil des weitgehend nicht vorhandenen Dachgeschosses bleibt unberiicksichtigt.

Der BRI wird bei rd. 1.120 m* BRI liegen, bei einer unterstellten Geschosshdhe von 3,00 m. Abrisskosten
werden in der Regel {iber den BRI ermittelt. Diese liegen bei freier Zugénglichkeit zwischen 40,00 €/m? und
60,00 €/m?, wenn keine gesonderten Schadstoffe in der Restbausubstanz enthalten sind.

Aufgrund der engen Straenfiihrung ist ein Abtransport des Bauschutts nur mit kleinen Fahrzeugen moglich,
sodass fiir die Berechnung des Abrisses hohere Kosten anfallen. Es erfolgt somit ein Zuschlag von 15,00 €/m?
(auf den mittleren Ansatz), sodass Abrisskosten von 65,00 €/m? in Ansatz zu bringen sind. Eine Umrechnung der
Kosten erfolgt iiber die BGF.
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Verkehrswert

Die Ermittlungen fiir die Ableitung des Verkehrswertes wurde im vorliegenden Fall
aus dem Bodenwert abziiglich der Abrisskosten vorgenommen. Auf die
Berechnungen des Sachwert- /bzw. Ertragswertverfahrens wurde verzichtet, da der
Nachweis des Abrisses der baulichen Anlagen, sich aus der Ortlichkeit ergibt.

Der Verkehrswert soll nach § 6 ImmoWertV 21 aus dem Ergebnis der/des
angewandten Verfahren unter Wiirdigung ihrer Aussagefdhigkeit hergeleitet werden.
Dabei sind auch die Sicherheit der Eingangsdaten und die Genauigkeit des
Ergebnisses jedes Verfahrens zu beriicksichtigen.
Hinsichtlich der Eingangsdaten aus den Einzelparameter, sind diese als gut bzw.
plausibel zu bezeichnen.

Zum Stichtag 15.02.2024 wird der Verkehrswert fiir das mit einem
Brandschadenobjekt/Bauruine (ehemaliges Wohnhaus) bebaute Grundstiick in
56332 Burgen, Mittelstrafle 6

wie folgt ermittelt:

Ifd. | Grundbuch/ Gemarkung | Flur | Flurstiick | Grof3e Verkehrswert
Nr. Blatt-Nr.
4 Burgen/ Burgen 21 228 165m* | 0,00 EUR

Nr. 1628

Das Bewertungsobjekt wurde vom Unterzeichner besichtigt. Der Unterzeichner
bescheinigt, dass er das Gutachten unparteiisch, ohne Riicksicht auf ungewdhnliche
oder personliche Verhéltnisse, nach bestem Wissen und Gewissen erstattet hat.

Lahnstein, 05.04.2024

|

i

J Uwe Kf?ffArchitekt, Dipl.-Ing. (FH)\

7/ bffentlich-recHtlich-zertifiziert fiir die Bewertung N5/

von bebauten und unbebauten Grundstiicken sowie 2L

Mieten und Pachten

Der Unterzeichner hat an dieser Wertermittlung ein Urheberrecht. Dieses Gutachten wurde ausschlieflich fiir den
Auftraggeber und den angegebenen Zweck erstellt. Die Verwendung iiber den angegebenen Zweck hinaus, Vervielféltigung
oder Ver6ffentlichung, gleich welcher Art, auch von Auflistungen von Berechnungen oder sonstigen Einzelheiten, bedarf der
schriftlichen Genehmigung durch den Verfasser. Dritten darf der Inhalt dieses Gutachtens nicht ohne schriftliche
Einwilligung zur Kenntnis gebracht werden.
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8 Verzeichnis der Anlagen

B Anlage 1: Fotos

B Anlage 2: Grundrisszeichnungen

B Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte (Lageplan)

B Anlage : Stadtplanausschnitt (auftragsgemiB im Originalgutachten nicht enthalten)

B Anlage : Topographische Karte (auftragsgemiB im Originalgutachten nicht enthalten)
B Anlage 4: Wohnfliachenberechnung
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Im Originalgutachten das beim zustdndigen Gericht hinterlegt ist, sind bei Zustimmung des
Eigentiimers/Mieters Fotos von den Raumlichkeiten enthalten.
e In der vorliegenden Anlage 1 sind alle Fotos aus dem Originalgutachten enthalten.

Foto 1 /

Vorderansicht

Foto 2

Vorderansicht (Kellerabgang nicht zu begehen)
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Foto 3

Ehemalige Garage

Foto 4

Erhebliche Feuchtigkeitsschiaden
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Foto 5

Seitenansicht

Foto 6

Seitenansicht
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Foto 7

Hauseingang

Foto 8

Vorderansicht
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Foto 9

Mauerwerksrisse (Ursache vermutlich auf dufleren Einfliisse)

Foto 10

Vorderansicht Dachstuhl
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Erdgeschoss

Foto 11

Eingangsflur

Foto 12

Treppe zum OG
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Obergeschoss
e Riumlichkeiten auferund von Einsturzgefahr nicht zu begehen.

Foto 13

Zwischenpodest einsturzgefahrdet

Foto 14

Blick in die Raumlichkeit
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Foto 15

Blick in die Raumlichkeit

Foto 16

Treppenaufgang zum Dachgeschoss

- Seite VIII von XIV -



Gutachten Stichtag 15.02.2024 AG Koblenz - Az.: 21 K 33/23

Dachgeschoss

Foto 17

Offener Wassereindrang in das Objekt

Foto 18

Dachgeschoss
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Foto 19

Dachgeschoss

Foto 20

Dachgeschoss
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Foto 21

Dachgeschoss

Foto 22

Darstellung des Mauerwerks
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e Fiir das Objekt liegen keine Bestandspliine vor.
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THECHGE H

Ohne Malistab
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Eine Wohnflichenberechnung erfolgt im vorliegenden Fall nicht.

e Es handelt sich um ein Abrissgebiude.
e Zusitzlich konnte das Gebdude nur eingeschriankt begangen werden.
e Bauunterlagen lagen nicht vor.
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	165 m² x 47,00 ¬/m²
	7.755,00 EURRd. 8.000,00 EUR
	Flurstück 228 Wie eingangs ausgeführt, ist das Flurstück 228 mit einem ehemaligen Wohnhaus bebaut, dass durch einen Brandschaden in Verbindung mit Löschwasser und Niederschlagswasser, bis auf die Außenfassaden nahezu zerstört ist, bebaut.
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